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Tarif ÖB

Der Tarif für die öffentliche Beleuchtung

Der Tarif für die öffentliche Beleuchtung ist Beleuchtungsanlagen 
für öffentliche Strassen vorbehalten, die mit einer durch Groupe 
E gesteuerten Messeinrichtung ausgestattet sind und zwischen 
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang funktionieren.

Steuern und Abgaben
Je nach Kanton und Gemeinde der Verbrauchsstätte werden im Auftrag der 
zuständigen Behörden durch Groupe E weitere kommunale, kantonale oder 
eidgenössische Abgaben, Steuern und Gebühren erhoben. Die aktuellen Preise 
können unter www.groupe-e.ch eingesehen werden.

Bei den Preisen (gültig ab 1.1.2021) inkl. 7.7% MWST handelt es sich  
um kaufmännisch gerundete Angaben.

Energielieferung Netznutzung Swissgrid Total

exkl. MWST exkl. 

MWST

inkl. MWST

Grundpreis (CHF/Jahr) 

Gültig für alle Produkte 66.00 66.00 71.08

Preis (Rp./kWh)

STAR Einheitstarif (0-24 

Uhr)

10.65 4.38 0.87 15.90 17.12

Ein ökologischer, naturemade star zertifizierter Strom

PLUS Einheitstarif (0-24 

Uhr)

7.55 4.38 0.87 12.80 13.79

Ein 100% erneuerbarer und lokaler Strom, der Ihr Budget schont

BASIC Einheitstarif (0-24 

Uhr)

7.15 4.38 0.87 12.40 13.35

Ein Strom, der hauptsächlich aus nicht erneuerbaren Quellen stammt
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Anwendungsbedingungen

Der Tarif ÖB (Öffentliche Beleuchtung) ist für die Stromversorgung von Instal-
lationen anwendbar, auf die sämtliche nachfolgenden Eigenschaften zutreffen:

• Der Kunde geniesst nach Bundesrecht für die betroffene Verbrauchsstätte  
 keine Wahlfreiheit (der Jahresbezug der Verbrauchsstätte liegt unter 
 100 000 kWh); jeder Verbrauchspunkt stellt einen eigenen Standort dar 
 (im Fall der öffentlichen Beleuchtung ist jeder Kandelaber ein Verbrauchs- 
 punkt).

• Die Installation ist in Niederspannung angeschlossen.

• Dieser Tarif wird nur für Installationen angewendet, welche öffentliche  
 Bereiche  beleuchten. Unter « öffentlichen Bereichen » versteht man  
 Strasse, Plätze, Wege und Gärten, usw. welche dem Kanton oder den  
 Gemeinden unterstehen, sowie private Strassen, Gassen und Wege, welche  
 öffentlich zugänglich sind.

• Die Steuerung erfolgt mittels Rundsteuerempfänger oder Schaltuhr. Die  
 spezifischen Befehle sind die Kommandos Nr. 6, 7, 8 und 13A01 (siehe  
 « Befehle der Rundsteuerung und Einstellung der Schaltuhren »).

• Zähler und Empfänger befinden sich im Prinzip in den Infrastrukturen des  
 Groupe E Netzes.

• Für einzelne Lampen, für welche die Installation eines Zählers wirtschaft- 
 lich uninteressant ist, wird ein Pauschaltarif angewendet. In jedem Fall aber  
 ist es Groupe E, die entscheidet ob die Installation eines Zählers angebracht  
 ist oder nicht.


